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Glossar

Abgabenquote
Steuern und Tatsächliche Sozialbeiträge (nur Pflichtbeiträge) abzüglich unein-
bringlicher Steuern und Sozialbeiträge in Prozent des nominellen Brutto–Inlands-
produkts.

Ab–Überweisungen
Bei den Ab–Überweisungen handelt es sich im Wesentlichen um die Verteilung 
der gemeinschaftlichen Bundesabgaben an die Länder und Gemeinden gemäß 
Finanzausgleichsgesetz sowie um EU–Beiträge.

Allgemeine Gebarung
Die Allgemeine Gebarung umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen des 
Bundes, ausgenommen insbesondere jene für Finanzschulden, Finanzanlagen 
sowie für die Aufnahme/Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung aufge-
nommenen Geldverbindlichkeiten und den Kapitalaustausch bei Währungs-
tauschverträgen. Diese werden im Geldfluss der Finanzierungstätigkeit 
dargestellt. Beide zusammen bilden den ausgeglichenen Gesamthaushalt.

Anordnendes / Ausführendes Organ
Anordnende Organe (z.B. haushaltsleitende Organe, Landeshauptmänner, soweit 
sie als Organe des Bundes tätig werden, sowie Organe des Bundes, die durch Gesetz 
oder Verordnung zu anweisenden Organen erklärt werden) sind gemäß § 5 
BHG 2013 Organe der Haushaltsführung. Sie haben das jeweilige haushaltsleitende 
Organ bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen. Ausführende 
Organe sind die Buchhaltungsagentur des Bundes, Zahlstellen und Wirtschaftsstel-
len.

Anschaffungskosten
Anschaffungskosten sind alle Kosten des Erwerbs wie Anschaffungspreise inklusive 
Einfuhrzölle, Transportkosten, Kosten, die angefallen sind, um den Vermögensge-
genstand in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, Abwicklungskosten, nicht 
erstattungsfähige Umsatzsteuern, abzüglich direkt zuordenbarer Rabatte und 
Skonti. Zinsen und andere Kosten, die sich aus der Aufnahme von Fremdmitteln 
ergeben, zählen nicht zu den Anschaffungskosten. Erfolgte die Anschaffung von 
Vermögenswerten in einer Fremdwährung, so sind diese Beträge zum Stichtagskurs 
umzurechnen.
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Arbeitslosenquote (Internationale Definition)
Als arbeitslos gelten Personen, die nicht erwerbstätig sind und aktiv einen 
Arbeitsplatz suchen. Als erwerbstätig zählt, wer in der Referenzwoche mindes-
tens eine Stunde selbstständig oder unselbstständig gearbeitet hat. Personen in 
einem aufrechten Dienstverhältnis, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Kinderbetreuungsgeld beziehen, und Lehrlinge zählen zu den Erwerbstätigen, 
nicht hingegen Präsenz– und Zivildiener. Die Arbeitslosenquote ist der Anteil der 
Arbeitslosen an allen Erwerbspersonen (Arbeitslose plus Erwerbstätige), jeweils 
im Alter von 15 bis 74 Jahren. Datenbasis: Umfragedaten von privaten Haushal-
ten (Mikrozensus).

Arbeitslosenquote (Nationale Definition)
Die nationale Arbeitslosenquote berechnet sich als Anteil der Zahl der beim 
Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkten Personen am unselbstständigen 
Arbeitskräftepotenzial (beim AMS vorgemerkte arbeitslose Personen und beim 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger erfasste unselbstständige Beschäf-
tigte).

Aufwand / Aufwendungen
Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt dargestellt. Der Aufwand 
ist der Werteinsatz bei der Produktion der Verwaltungsleistungen unabhängig vom 
konkreten Zeitpunkt der Zahlung, z.B. Personalaufwand, Transferaufwand, betrieb-
licher Sachaufwand und Finanzaufwand. Erträge und Aufwendungen sind im 
Kontenplan eindeutig als finanzierungswirksame bzw. nicht finanzierungswirksame 
Erträge und Aufwendungen zuzuordnen. Finanzierungswirksame Aufwendungen 
führen zu einem Mittelabfluss, nicht finanzierungswirksame ergeben sich aus der 
Veränderung von Positionen der Vermögensrechnung. Nicht finanzierungswirk-
same Aufwendungen dürfen nicht zugunsten finanzierungswirksamer Aufwendun-
gen umgeschichtet werden.

Auszahlungen
Auszahlungen werden in der Finanzierungsrechnung dargestellt und unterteilen 
sich nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten in Auszahlungen der Allgemei-
nen Gebarung und in den Geldfluss der Finanzierungstätigkeit. Sie bezeichnen 
den Abfluss von liquiden Mitteln (z.B. Bank, Kassa) eines Finanzjahres. Die 
Auszahlungen im Finanzierungshaushalt sind nach Mittelverwendungsgruppen 
unterteilt. 

III-654 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 09 Glossar4 von 22

www.parlament.gv.at



Bundesrechnungsabschluss 2021
Glossar

3

Auszahlungsobergrenzen
Das Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) umfasst eine verbindliche Auszahlungs-
obergrenze für die vier folgenden Finanzjahre und ist nach Rubriken und Unterglie-
derungen unterteilt. Während die meisten Auszahlungen fix begrenzt sind, sind in 
bestimmten Bereichen (wie z.B. Arbeitslosen– und Pensionsversicherung) variable 
Auszahlungsobergrenzen vorgesehen. Letztere passen die tatsächliche Auszahlungs-
obergrenze über bestimmte Parameter an die konkreten Gegebenheiten während 
des Vollzugs an. Somit stehen z.B. der Arbeitslosenversicherung auch während wirt-
schaftlich schlechterer Zeiten hinreichend Mittel zur Verfügung, wohingegen in 
besseren Zeiten automatisch entsprechende Kürzungen vorgenommen werden.

Barwert
Der Barwert drückt den Wert eines künftigen Zahlungsstroms in der Gegenwart 
aus. Er errechnet sich aus den abgezinsten kumulierten Zahlungen. Als Zinssatz ist, 
soweit nicht im Einzelfall anderes vorgeschrieben ist, jener zu verwenden, der dem 
Zinssatz der am 31. Dezember gültigen Umlaufgewichteten Durchschnittsrendite 
für Bundesanleihen entspricht.

Beizulegender Zeitwert
Der beizulegende Zeitwert ist jener Wert, zu dem ein Vermögenswert zwischen 
sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Personen 
getauscht oder eine Verpflichtung beglichen werden kann. Der beizulegende 
Zeitwert wird ermittelt aus:
• dem Preis einer bestehenden, bindenden Vereinbarung oder, sofern diese 

nicht vorliegt,
• dem gegenwärtigen Marktpreis, wenn der Vermögenswert in einem aktiven 

Markt gehandelt wird, oder sofern dies nicht zutrifft,
• dem Preis der letzten Transaktion, sofern die Umstände, unter denen die 

Transaktion stattfand, sich nicht wesentlich geändert haben oder, sofern dies 
unmöglich ist,

• dem Wert, der sich aus einer bestmöglichen Schätzung ergibt.

Beteiligung
Unter Beteiligung ist der Anteil des Bundes an einem Unternehmen oder einer 
von Bundesorganen verwalteten Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit zu 
verstehen. Eine Beteiligung ist mit dem Anteil des Bundes am Eigenkapital (Netto-
vermögen) zu bewerten. Der Ausweis der Beteiligung erfolgt nach dem Beherr-
schungsgrad als verbundenes (mehr als 50 % Anteil oder Beherrschung), 
assoziiertes (mehr als 20 % bis zu 50 % Anteil oder maßgeblicher Einfluss) oder 
sonstiges Unternehmen (bis zu 20 % Anteil).

III-654 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 09 Glossar 5 von 22

www.parlament.gv.at



Bundesrechnungsabschluss 2021
Glossar

4

Betrieblicher Sachaufwand
Dem betrieblichen Sachaufwand sind sämtliche nicht als Personal–, Transfer– 
oder Finanzaufwand zu klassifizierenden Aufwendungen zuzurechnen. Der 
betriebliche Sachaufwand umfasst die in einem Finanzjahr entstandenen finan-
zierungswirksamen Aufwendungen, insbesondere für Vergütungen (innerhalb 
des Bundes), Materialaufwand und Verbrauchsgüter, Aufwand für Werkleistun-
gen, Mieten, Instandhaltung, Kommunikation sowie Reisen. Des Weiteren zählt 
hierzu auch der Aufwand für Personen in einem Ausbildungsverhältnis, Personen 
mit freiem Dienstvertrag, Personen mit einem Arbeitsleihvertrag sowie Lehrbe-
auftragte gemäß Lehrbeauftragungsgesetz.

Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen im betrieblichen Sachaufwand sind 
insbesondere Abschreibungen auf materielle und immaterielle Vermögenswerte, 
Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen, Aufwand 
aus Währungsdifferenzen sowie Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen.

Brutto–Inlandsprodukt (BIP)
Das Brutto–Inlandsprodukt ist der in Geld ausgedrückte Wert aller von In– und 
Ausländern im Inland erzeugten Güter und Dienstleistungen in einer bestimmten 
Periode (meist im Kalenderjahr).

Budgetprovisorium
Darunter versteht man die vorläufige Regelung der Haushaltsführung für den 
Fall, dass keine rechtzeitige Beschlussfassung des Bundesfinanzgesetzes erfolgt. 
Zu unterscheiden sind:
• Automatisches Budgetprovisorium:

Der Bundeshaushalt ist nach den Bestimmungen des zuletzt beschlossenen 
Bundesfinanzgesetzes zu führen. Finanzschulden können dann nur bis zur 
Hälfte der jeweils vorgesehenen Höchstbeträge und kurzfristige Verpflichtun-
gen zur vorübergehenden Kassenstärkung bis zur Höhe der jeweils vorgese-
henen Höchstbeträge eingegangen werden.

• Gesetzliches Budgetprovisorium:
Dies stellt eine vorläufige Vorsorge durch ein eigenes Bundesgesetz dar.

Bundesfinanzgesetz (BFG)
Mit dem Bundesfinanzgesetz wird vom Nationalrat das Budget des Bundes bewil-
ligt. Es umfasst einen Textteil (Gesetzestext), der im Wesentlichen detaillierte 
Ermächtigungen der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Finanzen 
beinhaltet, und als Anlagen den Bundesvoranschlag, den Personalplan sowie die 
Brutto–Darstellung der Personalämter und der Finanzierung.
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Bundesfinanzrahmen / Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG)
Mit dem Bundesfinanzrahmengesetz werden zur mittelfristigen Haushaltsplanung 
Auszahlungsobergrenzen auf Ebene der Rubriken und Untergliederungen für die 
vier folgenden Finanzjahre festgeschrieben. Mit dem Bundesfinanzgesetz hat die 
Bundesregierung dem Nationalrat im Herbst einen Entwurf des Bundesfinanzrah-
mengesetzes vorzulegen, womit der Bundesfinanzrahmen jeweils um das viertfol-
gende Finanzjahr ergänzt wird. Das jeweilige jährliche Bundesfinanzgesetz hat bei 
den Auszahlungen die Obergrenzen des Bundesfinanzrahmens einzuhalten.

Bundeshaftung
Bundeshaftungen sind Bürgschaften oder Garantien des Bundes, die die Bundes-
ministerin bzw. der Bundesminister für Finanzen nur aufgrund einer gesetzlichen 
Ermächtigung übernehmen darf. Bundeshaftungen zählen zu den Eventualver-
bindlichkeiten.

Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG 2013)
Das BHG 2013 legt die Organe der Haushaltsführung und deren Aufgaben fest 
und regelt die Grundsätze der Verrechnung. Weiters enthält es Regelungen zum 
Bundesrechnungsabschluss. Demnach sind in den Bundesrechnungsabschluss 
neben den drei Abschlussrechnungen (Ergebnisrechnung, Vermögensrechnung 
und Finanzierungsrechnung) auch die zwei Voranschlagsvergleichsrechnungen 
(sowohl für den Finanzierungs– als auch für den Ergebnishaushalt) aufzuneh-
men.

Bundeshaushaltsverordnung 2013 (BHV 2013)
Die BHV 2013 trifft nähere Regelungen zu den Organen und Aufgaben der Haushalts-
führung, gibt Anweisungen für den Gebarungsvollzug und legt die Ansatz– und 
Bewertungsregeln im Bereich der Haushaltsverrechnung fest. Darüber hinaus behan-
delt sie die Erstellung des Jahresabschlusses (Jahresabschlussarbeiten, Dotierung von 
Rückstellungen, Ansatz– und Bewertungsregeln, Behandlung von Haftungen).

Bundes–Verfassungsgesetz (B–VG)
Nach Art. 121 Abs. 2 B–VG hat der Rechnungshof den Bundesrechnungsabschluss 
zu erstellen und dem Nationalrat vorzulegen. Von den im Art. 51 Abs. 8 B–VG 
genannten Grundsätzen sind jene der Transparenz und der möglichst getreuen 
Darstellung der finanziellen Lage des Bundes auch im Berichtswesen und sohin bei 
der Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses maßgebliche Prinzipien.

Bundesvoranschlag (BVA)
In den Bundesvoranschlag werden sämtliche zu erwartenden Einzahlungen bzw. 
Erträge und voraussichtlich zu leistende Auszahlungen bzw. Aufwendungen des 
Bundes für jeweils ein Finanzjahr voneinander getrennt und in der vollen Höhe 
(brutto) aufgenommen. Er ist Bestandteil des Bundesfinanzgesetzes (Anlage I).
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Cash–Pooling
Cash–Pooling (auch Liquiditätsbündelung) ist ein Element des Cash Manage-
ments. Es bezeichnet einen internen Liquiditätsausgleich durch das zentrale 
Finanzmanagement in Form von Entziehung überschüssiger Liquidität bzw. 
Ausgleich von Liquiditätsdeckung mittels Kredites.

COVID–19–Krisenbewältigungsfonds
Der COVID–19–Krisenbewältigungsfonds wurde mit dem COVID–19–FondsG vom 
15. März 2020 mit dem Ziel errichtet, den Ressorts die notwendigen finanziellen 
Mittel zur Verfügung zu stellen, um die erforderlichen Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Bewältigung der COVID–19–Pandemie setzen zu können. Der Fonds 
wird vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet, ist haushaltsrechtlich im 
Detailbudget 45.02.06 verankert und verfügt über keine eigene Rechtspersönlich-
keit.

Defizitquote
Die Defizitquote ist das Verhältnis des Öffentlichen Defizits zum Brutto– 
Inlandsprodukt.

Detailbudget (DB)
Das Detailbudget ist die unterste Ebene der Gliederung des Bundesvoranschlags 
und stellt die sachliche Gliederung unterhalb jedes Globalbudgets dar. Jedes 
Globalbudget ist vollständig in mehrere Detailbudgets erster Ebene aufzuteilen. 
Ein Detailbudget erster Ebene (DB1) kann in Detailbudgets zweiter Ebene (DB2) 
desselben Globalbudgets aufgeteilt werden, wenn dies zur Übertragung budge-
tärer Verantwortung zweckmäßig erscheint.

Einzahlungen
Einzahlungen werden in der Finanzierungsrechnung dargestellt und unterteilen 
sich nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten in Einzahlungen aus der Allge-
meinen Gebarung und aus dem Geldfluss der Finanzierungstätigkeit. Sie bezeich-
nen den Zufluss von liquiden Mitteln (z.B. Bank, Kassa) eines Finanzjahres. Die 
Einzahlungen im Finanzierungshaushalt sind nach Mittelaufbringungsgruppen 
unterteilt.

Ergebnishaushalt
Für den Bundeshaushalt sind ein Ergebnis–, Finanzierungs– und Vermögenshaus-
halt zu führen. Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodenge-
recht abzugrenzen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem Ergebnisvoranschlag 
und der Ergebnisrechnung zusammen.
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Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung ist Teil der konsolidierten Abschlussrechnungen. Sie bildet 
zusammen mit dem Ergebnisvoranschlag den Ergebnishaushalt und ist Teil des 
Bundesrechnungsabschlusses. In der Ergebnisrechnung sind Erträge und Aufwen-
dungen nach Vorgabe des Kontenplans auf Konten der Ergebnisrechnung zu 
verrechnen. Der Zufluss und Verbrauch von Ressourcen wird hier unabhängig 
vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung abgebildet.

Ergebnisvoranschlag
Im Ergebnisvoranschlag werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht 
abgegrenzt veranschlagt. Der Ergebnisvoranschlag definiert Obergrenzen für 
Aufwendungen und gliedert sie in Personalaufwand (Aktivitätsaufwand), betrieb-
lichen Sachaufwand, Transferaufwand sowie Finanzaufwand. Der Ergebnisvoran-
schlag ist auf Ebene der Globalbudgets gesetzlich und auf Ebene der Detailbudgets 
verwaltungsintern bindend, wodurch die Steuerungsrelevanz des Ergebnishaus-
haltes sichergestellt wird.

Eröffnungsbilanzverordnung
Die Eröffnungsbilanzverordnung regelte die Ersterfassung der Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten, enthält aber auch weiterhin geltende Bestimmungen zur 
Erfassung und Bewertung für bestimmte Elemente der Vermögensrechnung.

Ertrag
Erträge werden in der Ergebnisrechnung verzeichnet. Der Ertrag stellt den Wertzu-
wachs unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung dar. Ein Ertrag ist z.B. 
dann einzubuchen, wenn der Bund eine Leistung/Sache verkauft und eine Rech-
nung dafür ausgestellt hat, unabhängig davon, ob die Zahlung bereits eingelangt ist. 
Erträge und Aufwendungen sind im Kontenplan eindeutig als finanzierungswirksam 
und nicht finanzierungswirksam zuzuordnen. Finanzierungswirksame Erträge 
führen zu einem Mittelzufluss, nicht finanzierungswirksame ergeben sich im 
Zusammenhang mit der Veränderung von Positionen der Vermögensrechnung.

Europäisches System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG)
Das ESVG ist ein für alle Mitgliedstaaten der EU verbindliches Rechnungssystem, 
das systematisch und detailliert eine Volkswirtschaft mit ihren wesentlichen 
Merkmalen und den Beziehungen zu anderen Volkswirtschaften beschreibt. Seit 
Herbst 2014 gilt das ESVG 2010 (Verordnung (EU) 549/2013). Das ESVG 2010 ist 
insbesondere auch bei der Berechnung der Maastricht–Kennzahlen über den 
öffentlichen Schuldenstand und das öffentliche Defizit anzuwenden.
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Finanzaufwand
Der Finanzaufwand umfasst jedenfalls Aufwendungen für Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen (z.B. Emissionsverluste, Provisionen, Entgelte und Spesen). 
Weiters zählen der Aufwand aus der Übernahme anteiliger Ergebnisse von Beteili-
gungen sowie Verluste aus dem Abgang von langfristigem Finanzvermögen hinzu.

Finanzausgleich
Der Finanzausgleich regelt die Aufteilung von Finanzmitteln, insbesondere aus 
Abgaben, auf die einzelnen Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden).

Finanzierungshaushalt
Im Finanzierungshaushalt sind Ein– und Auszahlungen zu erfassen. Der Finanzie-
rungshaushalt setzt sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der Finanzie-
rungsrechnung zusammen.

Finanzierungsrechnung
Die Finanzierungsrechnung ist Teil der konsolidierten Abschlussrechnungen. Sie 
weist im Detail die Summen und Zusammensetzung der Ein– und Auszahlungen 
aus und stellt dadurch die Liquiditätslage dar. In der Finanzierungsrechnung 
werden ausschließlich Zahlungen vom 1. Jänner bis 31. Dezember erfasst. Die 
Finanzierungsrechnung stellt den Zahlungsmittelzu– und –abfluss einer Periode 
dar und ist Teil des Bundesrechnungsabschlusses.

Finanzierungsvoranschlag
Der Finanzierungsvoranschlag legt Obergrenzen für die Auszahlungen und die zu 
erzielenden Einzahlungen fest. Er ist gesetzlich bindend auf den Ebenen Bund, 
Rubriken, Untergliederungen sowie für Globalbudgets.

Finanzrahmen
siehe Bundesfinanzrahmen

Finanzschulden
Finanzschulden sind grundsätzlich alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu 
dem Zweck eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsmacht über Geld zu 
verschaffen. Sie können nur von der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister 
für Finanzen eingegangen werden. Zur vorübergehenden Kassenstärkung einge-
gangene Geldverbindlichkeiten begründen nur insoweit Finanzschulden, als sie 
nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgt werden. Finanzschulden werden 
im Geldfluss der Finanzierungstätigkeit verrechnet.
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Forderungen
Forderungen entstehen aus Geschäftsfällen, die einen finanziellen Anspruch des 
Bundes begründen. Forderungen werden grundsätzlich zum Nominalwert ange-
setzt, langfristige, unverzinste Forderungen mit ihrem Barwert. Forderungen in 
fremder Währung werden zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank zum 
Stichtag in Euro umgerechnet.

Fortgeschriebene Anschaffungskosten
Unter fortgeschriebenen Anschaffungs– und Herstellungskosten sind die 
ursprünglichen Anschaffungs– und Herstellungskosten zu verstehen, die um den 
linearen Abschreibungsbetrag vermindert wurden.

Fremdmittel
Die Fremdmittel sind in der Vermögensrechnung als kurzfristige und langfristige 
Fremdmittel ausgewiesen. Unter den kurzfristigen Fremdmitteln (insbesondere 
Geldverbindlichkeiten zur Kassenstärkung, kurzfristige Finanzschulden, kurzfris-
tige Verbindlichkeiten und kurzfristige Rückstellungen) werden alle Fremdmittel 
mit einer Fälligkeit von bis zu einem Jahr subsumiert. Alle übrigen Fremdmittel 
gelten als langfristig (insbesondere langfristige Finanzschulden, langfristige 
Verbindlichkeiten und langfristige Rückstellungen).

Gebarung
Unter Gebarung versteht man jedes Verhalten (Handeln oder Nichthandeln) von 
Organen, das finanzielle Auswirkungen hat.

Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit
Der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus Schuld-
aufnahmen (Finanzschulden, kurzfristige Kassenstärker) und aus Währungstausch-
verträgen sowie die Auszahlungen für Rückzahlungen der Schulden. Die Zinsen und 
Spesen finden sich in der Allgemeinen Gebarung.

Gesetzliche Verpflichtungen
Gesetzliche Verpflichtungen sind Auszahlungen, die sich auf Ansprüche gründen, 
die dem Grunde und der Höhe nach in einem Bundesgesetz so eindeutig festge-
legt sind, dass sie weder bei Erstellung des Bundesvoranschlags noch beim Voll-
zug des Bundesfinanzgesetzes beeinflussbar sind.

Globalbudget (GB)
Das Globalbudget ist ein sachlich zusammengehörender Verwaltungsbereich, in 
dem Mittelverwendungen zusammengefasst sind. Das Bundesfinanzgesetz sieht 
beim Globalbudget eine gesetzliche Bindungswirkung auf den Gesamtaufwand 
sowie auf die Gesamtauszahlungen vor. Die Verantwortung für Globalbudgets 
liegt beim haushaltsleitenden Organ.
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Grundsätze der Haushaltsführung
Wesentliche verfassungsrechtliche Grundsätze des Haushaltswesens finden sich 
in Art. 51 Abs. 8 B–VG:
• Wirkungsorientierung (insbesondere bezüglich der tatsächlichen Gleichstel-

lung von Frauen und Männern),
• Transparenz,
• Effizienz und
• möglichst getreue Darstellung der Lage des Bundes.

Haushaltsführende Stelle
Leiter haushaltsführender Stellen nach § 7 Abs. 1 BHG 2013 zählen zu den anord-
nenden Organen und verfügen über (zumindest) ein Detailbudget. Jedem Detail-
budget ist nur eine haushaltsführende Stelle zuzuordnen.

Haushaltsleitendes Organ
Zu den haushaltsleitenden Organen gemäß § 6 BHG 2013 zählen die Bundes-
präsidentin bzw. der Bundespräsident, die Präsidentin bzw. der Präsident des 
Nationalrats, die Präsidentin bzw. der Präsident des Bundesrats, die Präsiden-
tin bzw. der Präsident des Rechnungshofs, die Präsidentin bzw. der Präsident 
des Verfassungsgerichtshofs, die Präsidentin bzw. der Präsident des Verwal-
tungsgerichtshofs, die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende der Volksanwaltschaft, 
die Bundeskanzlerin bzw. der Bundeskanzler sowie die Bundesministerinnen 
bzw. Bundesminister (sofern sie mit der Leitung eines Bundesministeriums 
betraut sind). Die wesentlichen Aufgaben der haushaltsleitenden Organe 
umfassen die Mitwirkung an der Haushaltsplanung, am Bundesvoranschlags– 
und am Personalplanentwurf sowie die Verantwortung für die Einhaltung der 
Voranschläge.

Haushaltsrücklage
Haushaltsrechtlich können Rücklagen gebildet werden, die es den haushaltslei-
tenden Organen ermöglichen, nicht verbrauchte Budgetmittel für Auszahlungen 
in späteren Finanzjahren heranzuziehen. Die Höhe der Mittel, die der Haushalts-
rücklage zugeführt werden können, ergeben sich aus der Differenz zwischen dem 
veranschlagten und dem tatsächlichen Nettofinanzierungssaldo, korrigiert um 
Anpassungen gemäß § 90 Abs. 5 BHG 2013. Rücklagen werden auf Ebene der 
Detailbudgets gebildet und sind vorrangig für die Tilgung bestehender Verbind-
lichkeiten zu verwenden. Das ausschließliche Entnahmerecht der Rücklagen hat 
die haushaltsführende Stelle, die das Detailbudget bewirtschaftet hat.

Herstellungskosten
Herstellungskosten sind sämtliche Kosten, die der Herstellung des jeweiligen 
Vermögenswerts direkt zuordenbar sind. Für jene Einrichtungen, die ausschließ-
lich der Produktion dienen, sind die Produktionsgemeinkosten hinzuzurechnen.
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Internes Kontrollsystem
Das Interne Kontrollsystem (IKS) ist ein in die Arbeits– und Betriebsabläufe einer 
Organisation eingebetteter Prozess zur Erfassung und Steuerung bestehender 
Risiken und zur Sicherstellung der Zielerreichung. Das IKS muss auf eine Minimie-
rung der Risiken im laufenden Geschäftsprozess durch angemessene organisato-
rische und technische Maßnahmen ausgerichtet sein.

Konsolidierung
Die Abschlussrechnungen zur Vermögens–, Ergebnis– und Finanzierungsrech-
nung werden konsolidiert im Bundesrechnungsabschluss veröffentlicht. Dazu 
werden die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die gegenseitigen Aufwen-
dungen und Erträge aus Transaktionen innerhalb der Ministerien und obersten 
Organe eliminiert. Bei den Voranschlagsvergleichsrechnungen erfolgt eine 
Summenkonsolidierung.

Kontenplanverordnung
Die Kontenplanverordnung regelt die für die Verrechnung zu verwendenden 
Konten und deren Gliederung.

Liquide Mittel
Als liquide Mittel werden alle Kassenbestände, Bankguthaben sowie kurzfristige 
Termineinlagen ausgewiesen. Ihre Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Beträge 
in fremder Währung werden zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank 
zum Stichtag in Euro umgerechnet.

Maastricht–Defizit / Maastricht–Saldo
Die Basis für die Berechnung des Maastricht–Defizits (genauer: Finanzierungs-
saldo laut ESVG 2010 bzw. auch öffentliches Defizit genannt) bilden der Nettofi-
nanzierungssaldo bzw. Überschüsse der Gebietskörperschaften (Bund, Länder, 
Gemeinden) und der Sozialversicherungsträger. Der Nettofinanzierungssaldo 
wird um jene Ein– oder Auszahlungen bereinigt, die ökonomisch keine Verschlech-
terung/Verbesserung der Haushaltssituation bedeuten (zB. Verkauf bzw. Erwerb 
von Wertpapieren und Beteiligungen, Rückzahlung bzw. Gewährung von Darle-
hen). Das Maastricht–Defizit darf in der Regel 3 % des Brutto–Inlandsprodukts 
nicht übersteigen.

Mittelverwendungs– und –aufbringungsgruppe
Der Ergebnis– und Finanzierungsvoranschlag ist in Mittelverwendungs– und 
Mittelaufbringungsgruppen zu gliedern.

Die Erträge sind in Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 
sowie Finanzerträge zu untergliedern. Die Aufwendungen sind nach Personalauf-
wand, Transferaufwand, betrieblichem Sachaufwand und Finanzaufwand zu gliedern.
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Einzahlungen der Allgemeinen Gebarung umfassen Einzahlungen aus der opera-
tiven Verwaltungstätigkeit und Transfers, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Rückzahlung von Darlehen sowie gewährter Vorschüsse. Einzahlungen aus dem 
Geldfluss der Finanzierungstätigkeit umfassen die Aufnahme von Finanzschulden 
(Kredite, Anleihen, Darlehen etc.) und vorübergehend zur Kassenstärkung einge-
gangene Geldverbindlichkeiten, Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei 
Währungstauschverträgen sowie Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanla-
gen.

Auszahlungen der Allgemeinen Gebarung umfassen Auszahlungen aus der opera-
tiven Verwaltungstätigkeit, aus Transfers, aus der Investitionstätigkeit und aus 
der Gewährung von Darlehen sowie gewährter Vorschüsse. Auszahlungen aus 
dem Geldfluss der Finanzierungstätigkeit umfassen die Tilgung von Finanzschul-
den (Kredite, Anleihen, Darlehen etc.) und vorübergehend zur Kassenstärkung 
eingegangene Geldverbindlichkeiten, Auszahlungen infolge eines Kapitaltau-
sches bei Währungstauschverträgen sowie Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen.

Mittelverwendungsüberschreitung (MVÜ)
Es sind zwei Arten von Mittelverwendungsüberschreitungen zu unterscheiden: 
Mittelverwendungen gemäß § 27 Abs. 1 BHG 2013, die im Bundesfinanzgesetz nicht 
vorgesehen sind (außerplanmäßige Mittelverwendungen) oder die vom Nationalrat 
genehmigte Mittelverwendungen überschreiten (überplanmäßige Mittelverwen-
dungen, Mittelverwendungsüberschreitungen). Beide dürfen im Rahmen der Haus-
haltsführung grundsätzlich nur aufgrund bundesfinanzgesetzlicher Ermächtigung 
geleistet werden. Darüber hinaus ermächtigt § 54 Abs. 5 bis 10 BHG 2013 direkt zu 
Mittelverwendungsüberschreitungen: Hierbei ist insbesondere zu unterscheiden 
zwischen Mittelverwendungsüberschreitungen, die innerhalb der Untergliederung 
(Abs. 7) bedeckt werden können und jenen, die innerhalb der Marge einer Rubrik 
(Abs. 8) bedeckt werden können.

Möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage
Der Bundesrechnungsabschluss wird nach dem Grundsatz der möglichst 
getreuen Darstellung der finanziellen Lage des Bundes erstellt. Das bedeutet, 
dass die Abschlussrechnungen ohne vorsätzliche Über– und Unterbewertung 
von Vermögenswerten oder auch Verbindlichkeiten vorgenommen werden.

Nettofinanzierungssaldo
Der Nettofinanzierungssaldo ist der Differenzbetrag aus den voranschlagswirksa-
men Gesamtein– und –auszahlungen. Der Nettofinanzierungssaldo der Detail-
budgets ist Ausgangspunkt für die Bildung von Haushaltsrücklagen.
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Nicht ergebniswirksame Aus– und Einzahlungen
Aus– und Einzahlungen, die zu keinem Wertverzehr bzw. –zufluss führen, werden 
im Geldfluss aus der Investitionstätigkeit sowie im Geldfluss aus der Rückzahlung 
und Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen erfasst. Das Netto-
vermögen bleibt von diesen Aus– und Einzahlungen unberührt.

Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge
Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge führen zu keinem 
Mittelabfluss bzw. –zufluss, sondern verändern Positionen der Vermögensrech-
nung. Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen fallen insbesondere für 
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Aufwen-
dungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen, Verluste 
aus dem Abgang von Sachanlagen, Aufwendungen aus der Dotierung von Rück-
stellungen, Aufwand aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderun-
gen für gewährte Darlehen und rückzahlbare Vorschüsse sowie Verluste aus dem 
Abgang von Finanzanlagevermögen an. Nicht finanzierungswirksame Erträge 
resultieren etwa aus aktivierten Eigenleistungen, Wertaufholungen von Anlagen, 
Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und aus dem Abgang von Finanz- 
anlagevermögen.

Obligo / Mittelvormerkung
Das Obligo umfasst sowohl buchhalterisch bereits erfasste Verbindlichkeiten (z.B. 
durch erhaltene aber noch nicht bezahlte Rechnungen) als auch alle zukünftigen 
Zahlungsverpflichtungen (z.B. aufgrund vertraglicher Vereinbarungen).

Öffentliches Defizit
siehe Maastricht–Defizit

Öffentlicher Schuldenstand
Der öffentliche Schuldenstand ist die Summe der Schulden von Bund, Ländern, 
Gemeinden und Sozialversicherungsträgern.

Personalaufwand
Der Personalaufwand ist die Summe aller im Bundesbedienstetenrecht perioden-
gerecht zugeordneten Zuwendungen an Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer 
des Bundes als Gegenleistung für deren Dienstleistung. Nicht zum Personalauf-
wand, sondern zum betrieblichen Sachaufwand, zählen Geldleistungen aufgrund 
von Ausbildungsverhältnissen (z.B. Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungs-
praktikanten) und Lehrverhältnissen und Mittelverwendungen nach der Reisege-
bührenvorschrift. Pensionen werden im Transferaufwand verrechnet.
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Personalplan
Der Personalplan ist Bestandteil des Bundesfinanzgesetzes und legt die Personal-
kapazität des Bundes quantitativ und qualitativ fest. Bei Erstellung des Entwurfs 
sind die haushaltsleitenden Organe eingebunden.

Rechnungsabgrenzung
Die Rechnungsabgrenzung dient grundsätzlich der periodengerechten Zuord-
nung von Aufwendungen und Erträgen.

Rechnungshofgesetz 1948 (RHG)
Gemäß § 9 RHG hat der RH die ihm vorgelegten Abschlussrechnungen zu prüfen, 
etwaige Mängel beheben zu lassen, zur Veröffentlichung der Abschlussrechnun-
gen den Bundesrechnungsabschluss zu erstellen und diesen dem Nationalrat 
vorzulegen.

Rechnungslegungsverordnung 2013 (RLV 2013)
Die Rechnungslegungsverordnung 2013 regelt die Gliederung des Bundesrech-
nungsabschlusses, die Anhangsangaben sowie den Umfang der auszuweisenden 
Abschlussrechnungen vom Bund verwalteter Rechtsträger und die Überprüfung 
der Abschlussrechnungen.

Rubrik
Rubriken sind ressortübergreifende Mittelverwendungskategorien, die auch dem 
Bundesfinanzrahmen zugrunde gelegt werden. Rubriken stellen die gröbste 
Einteilung des Budgets dar. Es gibt fünf Rubriken für die Bereiche Recht und 
Sicherheit (Rubrik 0,1); Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie (Rubrik 2); 
Bildung, Forschung, Kunst und Kultur (Rubrik 3); Wirtschaft, Infrastruktur und 
Umwelt (Rubrik 4) sowie Kassa und Zinsen (Rubrik 5).

Rücklagen
siehe Haushaltsrücklage

Rückstellung
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, wenn deren Verpflichtungs-
ereignis vor dem Stichtag der Abschlussrechnung eingetreten ist bzw. mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit eintreten wird und deren Höhe verlässlich 
ermittelbar ist. Die Verpflichtung kann aus einer gesetzlichen oder vertraglichen 
Schuld resultieren. 

Saldierungsverbot / Bruttoprinzip
Jeder Vermögensgegenstand und alle Fremdmittel werden für sich einzeln 
bewertet und brutto dargestellt. In Ausnahmefällen werden Vermögenwerte und 
Fremdmittel zu Risikogruppen zusammengefasst.
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Sachaufwand
siehe Betrieblicher Sachaufwand

Schuldenquote (auch Staatsschuldenquote)
Die Schuldenquote wird definiert als das Verhältnis zwischen dem öffentlichen 
Schuldenstand und dem Brutto–Inlandsprodukt.

Staatsdefizit
siehe Maastricht–Defizit

Staatsschuldenquote (auch Schuldenquote)
Die Staatsschuldenquote wird definiert als das Verhältnis zwischen dem öffentli-
chen Schuldenstand und dem Brutto–Inlandsprodukt.

Stabilitäts– und Wachstumspakt
Der Stabilitäts– und Wachstumspakt ist ein Instrument der Wirtschafts– und 
Währungsunion mit dem Zweck, der Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten einen 
Rahmen zu geben und damit unter anderem eine stabile Währung zu gewährleis-
ten. Dabei soll einerseits ein ausgeglichener Haushalt erreicht und andererseits 
sollen Handlungsspielräume für die Anpassung an außergewöhnliche und 
konjunkturelle Störungen eröffnet werden.

Stabilitätspakt
Der (österreichische) Stabilitätspakt regelt die Haushaltskoordinierung zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden mit dem Ziel eines gesamtstaatlich ausgegliche-
nen Haushalts.

Stabilitätsprogramm
Alle Mitgliedstaaten der Währungsunion legen, basierend auf dem Stabilitäts– 
und Wachstumspakt, einmal jährlich ein Stabilitätsprogramm vor. Darin sind das 
öffentliche Defizit und der öffentliche Schuldenstand (Ziel: ausgeglichener Haus-
halt bzw. Überschuss), die wirtschaftliche Entwicklung, die Beschäftigung und die 
Inflation der folgenden vier Jahre darzulegen.

Strategiebericht
Der Strategiebericht ist ein erläuterndes Dokument der Bundesregierung zum 
Bundesfinanzrahmengesetz und gibt einen Überblick über die wirtschaftliche 
Lage sowie über die Einzahlungen der folgenden vier Jahre und enthält die 
Grundzüge des Personalplans. Gleichzeitig beschreibt er die budgetpolitischen 
Überlegungen des Bundesfinanzrahmens, stellt die voraussichtliche Entwicklung 
wichtiger budgetpolitischer Kennzahlen dar und geht auf die Schwerpunktset-
zungen der Bundesregierung bei den einzelnen Rubriken ein.
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Strukturelles Defizit
Das strukturelle Defizit entspricht dem um Einmalmaßnahmen und konjunktu-
relle Effekte bereinigten Maastricht–Defizit.

time adjustment
Gemäß § 32 Abs. 1 BHG 2013 sind Erträge aus Abgaben grundsätzlich zum Zeit-
punkt der Einzahlung zu veranschlagen und zu verrechnen. Um eine periodenge-
rechte Darstellung der Ergebnisrechnung zu gewährleisten, werden sogenannte 
time adjustments durchgeführt. Dabei werden Zahlungen (für Lohnsteuer, Mine-
ralölsteuer, Tabaksteuer, Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe) der Monate 
Jänner bzw. Februar dem wirtschaftlich vorangegangenen Finanzjahr zugeord-
net. Eine laufende Verrechnung dieser Beträge ist nach Angaben des Bundesmi-
nisteriums für Finanzen nicht möglich, da die Beträge zum Entstehungszeitpunkt 
noch nicht hinreichend genau ermittelt werden können.

Transferaufwand
Transferaufwendungen sind Zuschüsse mit Sozialleistungscharakter, Finanzzuwei-
sungen, sonstige Zuschüsse an Gebietskörperschaften und Geldzuwendungen, die 
der Bund einer natürlichen oder juristischen Person gewährt, ohne dafür unmittel-
bar eine angemessene geldwerte Gegenleistung zu erhalten. Darunter fallen auch 
Förderungen sowie Sachleistungen an Dritte.

Treuhandvermögen
Treuhandvermögen ist jenes Vermögen, das von Dritten auf Namen und Rech-
nung des Bundes verwaltet wird (z.B. liquide Mittel, für den Bund treuhändisch 
gehaltene Beteiligungen). Gemäß § 91 BHG 2013 sind Vermögenswerte in der 
Vermögensrechnung zu erfassen, wenn der Bund zumindest wirtschaftliches 
Eigentum daran erworben hat. Von Dritten verwaltetes Vermögen des Bundes ist 
daher ebenfalls als Vermögen zu betrachten, das in der Vermögensrechnung 
auszuweisen ist.

Untergliederung
Der Bundesvoranschlag wird nach Maßgabe der zu besorgenden Angelegenhei-
ten in Untergliederungen gegliedert. Eine Untergliederung ist jeweils einem 
einzigen Ressort zugeordnet.

Veranschlagung
Bei der Veranschlagung werden sämtliche im folgenden Finanzjahr zu erwarten-
den Einzahlungen bzw. Erträge sowie alle voraussichtlich zu leistenden Auszah-
lungen bzw. Aufwendungen voneinander getrennt und in voller Höhe (brutto) im 
Bundesvoranschlag berücksichtigt.
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Veranschlagungs– und Rechnungssystem des Bundes (VRB)
Das Veranschlagungs– und Rechnungssystem des Bundes baut auf der Doppik 
auf und ermöglicht die Budgetsteuerung nach zwei Perspektiven: Ergebnisrech-
nung und Finanzierungsrechnung. Die Einführung des Veranschlagungs– und 
Rechnungssystems des Bundes entspricht den Grundsätzen der Transparenz und 
der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage des Bundes.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind Pflichten des Bundes, Geldleistungen zu erbringen, und 
werden nach ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Verlässlichkeit
Im Bundesrechnungsabschluss werden alle wesentlichen Informationen klar und 
verständlich auf Basis des einheitlichen Kontenplans des Bundes dargestellt. Das 
bedeutet, dass die Bewertungs– und Bilanzierungsmethoden plausibel, d.h. nach 
vernünftigen Maßstäben und auf nachvollziehbare Weise sowie neutral, also 
ohne verzerrende Präferenzen, angewandt werden. Der Bundesrechnungsab-
schluss wird auf Basis zuverlässiger Informationen erstellt. Es gilt der Grundsatz 
der Verlässlichkeit.

Vermögen
Das Vermögen ist in der Vermögensrechnung als kurzfristiges und langfristiges 
Vermögen ausgewiesen. Unter dem kurzfristigen Vermögen (insbesondere 
liquide Mittel, kurzfristiges Finanzvermögen, kurzfristige Forderungen und 
Vorräte) werden alle Vermögenswerte, von denen erwartet wird, dass sie inner-
halb eines Jahres verbraucht oder in liquide Mittel umgewandelt werden, subsu-
miert. Alle übrigen Vermögenswerte gelten als langfristig (insbesondere 
Finanzanlagen, Beteiligungen, langfristige Forderungen, Sachanlagen und imma-
terielle Vermögenswerte).

Vermögenshaushalt/Vermögensrechnung
Die Vermögensrechnung ist Teil der konsolidierten Abschlussrechnungen. Sie ist 
grundsätzlich einer Bilanz nachgebildet und gibt Aufschluss über Höhe und Struk-
tur des Bundesvermögens und der Verbindlichkeiten am Ende des Finanzjahres. 
Die Vermögensrechnung ist einerseits in Vermögen, Fremdmittel und Nettover-
mögen (Ausgleichsposten) und andererseits in kurz– und langfristige Betandteile 
zu gliedern.
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Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR)
Das System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen erfasst die Leistung einer 
Volkswirtschaft innerhalb einer Rechnungsperiode unter Berücksichtigung von 
Steuern, Subventionen, Abschreibungen und Ähnlichem. Rückwirkend stellt es 
die Entstehung, Verteilung und Verwendung des Volkseinkommens dar. Das 
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist durch das „System of 
National Accounts“ (SNA 2008) international vereinheitlicht. Eine spezifisch auf 
europäische Verhältnisse zugeschnittene Variante ist das ESVG 2010. Während 
das SNA 2008 den Charakter einer Empfehlung besitzt, ist das ESVG 2010 recht-
lich verbindlich (Verordnung (EU) 549/2013). 

Voranschlagsstelle
Die Voranschlagsstellen dienen der Realisierung einer klaren Veranschlagungs– und 
Verrechnungsstruktur. Den Voranschlagsstellen kommt keine gesetzliche Bindungs-
wirkung zu. Für Detailbudgets sind für die jeweils unterste Ebene Voranschlagsstellen 
einzurichten. Die Veranschlagung in den Voranschlagsstellen erfolgt auf Konten. Für 
jede Voranschlagsstelle sind Aufgabenbereiche gemäß § 38 BHG 2013 anzugeben.

Voranschlagsunwirksame Verrechnung
Im Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (= voranschlagsun-
wirksame Verrechnung) werden gemäß § 34 Abs. 1 BHG 2013 Einzahlungen und 
Auszahlungen, die nicht endgültig solche des Bundes sind (z.B. öffentliche Abga-
ben, die beim Bund eingehen und an sonstige Rechtsträger abgeführt werden 
müssen, Kautionen, Verwahrgelder bei Gericht) verrechnet. Diese werden zwar 
in der Finanzierungsrechnung dargestellt, jedoch nicht veranschlagt. Die Auszah-
lungen im Rahmen der nicht voranschlagswirksamen Gebarung sind nicht vom 
Bundesfinanzrahmen umfasst.

Voranschlagsvergleichsrechnung
Die Voranschlagsvergleichsrechnung spiegelt den Budgetvollzug wider. Sie 
enthält das Ergebnis aller rechtlich und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge 
von der Genehmigung durch das Bundesfinanzgesetz bis zur tatsächlichen Leis-
tung der Auszahlungen und Erbringung der Einzahlungen sowie der Aufwendun-
gen und Erträge.

Voranschlagswirksame Verrechnung
Die voranschlagswirksame Verrechnung umfasst alle Erträge und Aufwendungen 
des Ergebnishaushalts sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzie-
rungshaushalts. Nicht umfasst sind die Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen 
der voranschlagsunwirksamen Verrechnung gemäß § 34 Abs. 1 BHG 2013.
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Vorberechtigung bzw. Vorbelastung
Vorberechtigungen bzw. Vorbelastungen stellen Berechtigungen und Verpflich-
tungen sowie Forderungen und Schulden des Bundes dar, bei denen die Leis-
tungspflicht oder die Fälligkeit erst in künftigen Finanzjahren eintritt.

Währungstauschvertrag
Bei Währungstauschverträgen vereinbaren die jeweiligen Vertragspartner, die 
aus Schuldaufnahmen stammenden Einzahlungen nach Währungen oder Zins-
sätzen mit dem Ziel der Risikoabsicherung bzw. –beschränkung zu tauschen.

Wertaufhellende Sachverhalte
Wertaufhellende Sachverhalte wurden bei der Erstellung des Bundesrechnungs-
abschlusses berücksichtigt. Hingegen werden Ereignisse, deren Ursachen eindeu-
tig nach dem Bilanzstichtag lagen, bei der Bewertung nicht berücksichtigt.

Wesentlichkeit
Bestimmte Sachverhalte wurden beim Ansatz und der Bewertung im Bundes-
rechnungsabschluss berücksichtigt, wenn diese wesentlich waren. Wesentlich 
sind Sachverhalte dann, wenn deren Berücksichtigung oder Nicht–Berücksichti-
gung ein jeweils anderes Bild der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen 
Lage des Bundes vermittelt. Wesentlichkeit hängt daher immer auch von der 
Größe und der Art der Bilanzposition ab.

Wirtschaftliche Betrachtungsweise
Für die Bilanzierung ist der wirtschaftliche Gehalt eines Geschäftsfalls ausschlag-
gebend und nicht die rechtliche Form. Dieser Grundsatz wird insbesondere auf 
die Zuordnung von wirtschaftlichem Eigentum an Vermögenswerten angewen-
det. Vermögenswerte sind dann in der Vermögensrechnung zu erfassen, wenn 
der Bund zumindest wirtschaftlicher Eigentümer ist. Wirtschaftlicher Eigentümer 
ist, wer über eine Sache herrscht, indem er sie insbesondere besitzt, gebraucht, 
die Verfügungsmacht über sie innehat und das Risiko ihres Verlustes oder ihrer 
Zerstörung trägt.

Zweckgebundene Gebarung
Sind bestimmte Einzahlungen bzw. Erträge aufgrund eines Bundesgesetzes nur 
für einen bestimmten Zweck zu verwenden, sind die korrespondierenden Auszah-
lungen bzw. Aufwendungen nach Maßgabe der zweckgebundenen Einzahlungen 
zu veranschlagen.
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